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Entscheide
iiber Fragen der Preisiiberwachung

Wohnungen, fiir die Ende 1961 kein hdochstzuldssiger Mietzins
bestanden hat, sind nicht frei.

Durch die Verordnung vom 23. Februar 1962 iiber die Lok-
kerung der Mietzinskontrolle (vgl. auch Art. 2, lit.d VMK)
sind die Wohnungen, deren zulidssige Mietzinse am 31. De-
_ zember 1961 bestimmte Grenzen erreicht oder iiberschritten
haben, freigegeben worden. Wie steht es nun aber mit den
Wohnungen, welche am 31. Dezember 1961 keinen zulédssigen
Mietzins hatten, weil sie am 31. August 1939 nicht vermietet
und in der Zwischenzeit nie Gegenstand einer behdrdlichen
Mietzinsfestsetzungsverfiigung waren? Es handelt sich um
eine Frage, zu welcher sich der Verordnungstext nicht aus-
spricht und die deshalb von der Praxis zu l6sen ist. Diese
hatte bisher angenommen, es sei noch nachtriglich der Miet-
zins festzusetzen, welcher auf Gesuch hin per 31. Dezember
1961 hitte bewilligt werden kénnen. Die Eidgendssische Miet-
zinsrekurskommission hat nun anders entschieden, ndmlich in
dem Sinne, dass Wohnungen, fiir welche am 31. Dezember
1961 kein hochstzulassiger Mietzins bestanden hat, von der
Freigabe ausgeschlossen sind.

Entscheid der Eidgendssischen Mietzinsrekurskommission vom
8.Nov. 1962 i.S. H.O., Zirrich (MRK 678/MR 17 835).

Kampf dem Wohnlarm

Unter diesem Stichwort fithrt der Schweizerische Hauseigen-
timerverband in Verbindung mit der Schweizerischen Liga
gegen den Lirm am 6. und 7. April 1967 im Kurtheater
Baden eine Fachtagung durch. Im ersten Teil werden Grund-
satzfragen der Wohnldrmbekdampfung zur Sprache kommen,
wobei Nationalrat Dr. W. Raissig, Zentralsekretir des Schwei-
zerischen Hauseigentiimerverbandes, iiber die eigentliche
Lirmbekdmpfung im Hause sprechen wird, wihrend der
Geschiftsfithrer der Schweizerischen Liga gegen den Lirm,
Dr. O. Schenker, die juristischen Aspekte beleuchtet und
seine Ausfithrungen in der Forderung «Das Recht, ruhig zu
wohneny zusammenfasst.

Besondere Bedeutung darf auch dem dritten Referat im
ersten Teil der Tagung beigemessen werden. Dr. med. F. von
Halle-Tischendorf aus Bad Godesberg behandelt die medizi-
nischen Aspekte, die zur Sicherung der Wohnruhe in Betracht
gezogen werden miissen. Der prominente Referent ist ge-

schiftsfiihrendes Vorstandsmitglied des Deutschen Arbeits- -

ringes fiir Liarmbekdmpfung und 1. Vorsitzender des Deut-
schen Medizinischen Informationsdienstes.

Dieser erste Teil wird abgeschlossen mit einem Referat von
Fiirsprech Dr. Alfred Hug, Bern, der als Vertreter der schwei-
zerischen Mieterschaft die Wohnlirmbekdmpfung aus der
Sicht des Mieters beleuchten wird.

Die zweite Gruppe der Referate steht unter dem Stichwort
«Hilfe der Behorden» und beschligt alle jene Massnahmen,
die von Amtsstellen ergriffen werden kénnen. In diesem Rah-
men spricht Fiirsprech und Stadtrat Dr. G. Wyss, Bern, iiber
die «Rechtsmittel gegen den Larmy», wahrend lic. iur. A. Biih-
ler, Sektionschef im Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepar-
tement, in Ergdnzung dazu iiber die «Gesetzgeberischen Mass-
nahmen fiir die Larmabwehr in Wohnbauten» orientieren

wird,

Begriff des «offensichtlich iibersetzten» Mietzinses; Toleranz-
marge von 10 Prozent

Hinsichtlich der Méglichkeiten der behérdlichen Korrektur
von Mietzinserh6hungen ist bekanntlich zu unterscheiden, ob
tiber eine Einsprache eines Mieters zu befinden ist oder ledig-
lich gepriift wird, ob sich eine Senkung von Amtes wegen
aufdriangt. Die letztere Massnahme kommt nach unserer Pra-
xis nicht in Betracht, wenn der zu beurteilende Mietzins den-
jenigen, der im Falle einer Einsprache gutzuheissen wire, nur
um ungefdhr 10 Prozent oder weniger iibersteigt. Diese Be-
trachtungsweise wurde auch von der Eidgendssischen Miet-
zinsrekurskommission iibernommen, wobei sie ausfiihrte:
«Nach der bisherigen auch von der Eidgendssischen Mietzins-
rekurskommission bestédtigten Praxis wurde stets angenommen,
dass Mietzinsdifferenzen bis zu 10 Prozent jedenfalls noch
innerhalb des Ermessensrahmens liegen. Wenn aber schon
eine solche Abgrenzung getroffen wurde, so kann um so we-
niger innerhalb dieses Ermessensspielraumes von offensicht-
lich tibersetzten Mietzinsen gesprochen werden. Von solchen
koénnte erst die Rede sein, wenn sie die erwéhnte Grenze we-
sentlich iiberschreiten. Nachdém gestiitzt auf diese Erwédgun-
gen die vom Vermieter geforderten Mietzinse nicht als offen-
sichtlich iibersetzt bezeichnet werden kénnen, fillt die Vor-
aussetzung fir ... eine Senkung von Amtes wegen dahin.»

Entscheid der Eidgendssischen Mietzinsrekurskommission vom
8. November 1966 i. S. H. K. und andere Mieter, Bern (MRK
641/MR 18 206). Eidgendssische Preiskontrollstelle

Volksmedizinische Aspekte beriithrt sodann der Gesundheits-
inspektor der Stadt Ziirich, W. Hess, der die «Lirmbekimp-
fung als Teil der Wohnhygiene» beleuchtet, worauf Dipl.-
Bauing. ETH M. Huber, Liestal, als Vertreter einer kantona-
len Baubehérde und ein Polizeifunktionédr sprechen werden.
In einem dritten Teil kommen schliesslich die Baufachleute
zum Wort. Dipl.-Ing. und Architekt Lj. Trbuhovic, Dozent
an der ETH, und Architekt E. Riitti, Ziirich, orientieren iiber
«Wohnlirmbekimpfung in der Planungs und {iber den
«Lirmschutz beim Baueny. Ergénzt werden diese Ausfithrun-
gen durch Referate von Architekt A. Schenk, Bern («Mass-
nahmen in Altbauten») und Dipl.-Ing. Hans Schellenberg, alt
Direktor des Gaswerkes der Stadt Ziirich («Larmschutz und
Sanitirinstallationeny ). Nicht minderem Interesse diirfte so-
dann das Referat von Dipl.-Ing. A. Lauber, EMPA Diiben-
dorf, begegnen, der iiber die «Technischen Erfordernisse fiir
den Schallschutz im Hochbauy sprechen wird.

Dieser Teil der Tagung wird abgeschlossen durch eine fiir
alle Teilnehmer offene Diskussion und Fragestunde sowie die
Besichtigung der Demonstrationen, welche im Rahmen einer
speziellen Ausstellung durchgefithrt werden. Diese wird am
6. April 1967 im Anschluss an die Referate erffnet und bie-
tet eine umfassende Schau der Materialien, Gerite und Ma-
schinen aus dem gesamten Gebiet der Wohn- und Bauldrm-
bekdmpfung.

Die Tagung «Kampf dem Wohnldrms entspricht zweifellos
einem grossen Bediirfnis in weiten Bevdlkerungskreisen. Sie
soll Baufachleuten, Juristen, Medizinern und nicht zuletzt
allen Interessierten, die sich in irgendeiner Form mit der
Wohnlarmbékimpfung zu befassen haben, Gelegenheit geben,
sich durch kompetente Referenten iiber die vielfdltigen
Aspekte dieses aktuellen Themas orientieren zu lassen. (N&-
here Auskunft erteilt das Zentralsekretariat des Schweizeri-
schen Hauseigentiimerverbandes, Genferstrasse 11, 8002 Zii-
rich, Telephon 051 23 41 15.)

57



	Kampf dem Wohnlärm

